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— für die volkseigenen Betriebe, die keinem Kombinat 
angehören.
Die Erstreckung des Geltungsbereichs der VO auch auf 

die Betriebe, die keinem Kombinat angehören, war not
wendig, weil ihre Anzahl sehr groß ist, wenngleich die 
Kombinate mit ihren Kombinatsbetrieben den überragen
den Anteil an der gesamten industriellen Warenproduktion 
leisten. Gleichzeitig war es erforderlich, die innerhalb der 
Aufgaben für Kombinate und Kombinatsbetriebe getrof
fenen Regelungen, wie sie dem gegenwärtigen Entwick
lungsstand entsprechen, auch auf die anderen volkseigenen 
Betriebe zu erstrecken. Die VEB-VO von 1973 entsprach 
in der bisherigen Form nicht mehr in vollem Umfang den 
gegenwärtigen Anforderungen an die rechtliche Regelung 
der Verantwortung, der Stellung, der Aufgaben und der 
Leitung des volkseigenen Betriebes.

Nicht zum Geltungsbereich der KombinatsVO gehören 
die WB, Für sie gilt die VEB-VO von 1973 weiter.

*

Unmittelbar nach dem Inkrafttreten der KombinatsVO ist 
begonnen worden, in den Ministerien und den anderen 
zentralen Staatsorganen, soweit ihnen Kombinate und

Betriebe unterstehen, Maßnahmen zu treffen, die die 
Durchsetzung der Verordnung sichern und ihre Einbezie
hung in die unmittelbare Leitungstätigkeit der Kombinate 
und Betriebe unverzüglich ermöglichen. So wurden in 
allen Bereichen Beratungen mit Generaldirektoren, in den 
Kombinaten mit den Fachdirektoren und Justitiaren, 
Justitiartagungen ganzer Industriebereiche und auch 
Beratungen in den Wirtschaftsräten bei den Räten der 
Bezirke durchgeführt. In allen Fällen wurde eingeschätzt, 
daß die Verordnung eine notwendige und geeignete 
Rechtsgrundlage darstellt, um die Beschlüsse der Partei der 
Arbeiterklasse zur Wirtschaftspolitik diszipliniert durch
zusetzen. * 11

1 E. Honecker, Die Aufgaben der Partei bei der weiteren Ver
wirklichung der Beschlüsse des ГХ. Parteitages der SED, Berlin 
1978, S. 43 und 44.

2 Vgl. E. Honecker, Aus dem Bericht des Politbüros an die
11. Tagung des Zentralkomitees der SED, Berlin 1979, S. 47 f.

S Vgl. E. Honecker, Aus dem Bericht des Politbüros an die 
8. Tagung des Zentralkomitees der SED, Berlin 1978, S. 19.

4 Vgl. z. B. U.-J. Heuer/G. Straßmann, „Rechtsfragen der Kombi
natsentwicklung“, NJ 1979, Heft 7, S. 290 ff., und die dort ange
gebene Literatur.

5 Hierzu ausführlich W. Petter/J. Woltz, „Gründung und Namens
recht von Kombinaten und Betrieben“, ln diesem Heft.

Gründung und Namensrecht 
von Kombinaten und Betrieben
WOLFGANG FETTER,
wiss. Mitarbeiter in der Rechtsabteilung beim Sekretariat des Ministerrates der DDR 
JÜRGEN WOLTZ, Berlin

Die VO über die volkseigenen Kombinate, Kombinats
betriebe und volkseigenen Betriebe vom 8. November 1979 
(GBl. I Nr. 38 S. 355)1 enthält in den §§ 35 bis 40 die we
sentlichsten Vorschriften über die Gründung dieser drei 
Wirtschaftseinheiten, über andere Veränderungen der Orga
nisationsstruktur der volkseigenen Wirtschaft sowie über 
die Namensführung.

Unter dem Begriff „Gründung“ wird sowohl die Neu
gründung als auch die Zusammenlegung von bestehenden 
Wirtschaftseinheiten zu einer neuen verstanden. „Andere 
Veränderungen der Organisationsstruktur“ sind die Ein
stellung der Tätigkeit von Wirtschaftseinheiten, die Ände
rung ihrer Unterstellung, ihres Namens und ihres Sitzes 
sowie die Angliederung von Kombinaten, Kombinats
betrieben und Betrieben an bereits bestehende. Dabei wird 
die Angliederung faktisch wie eine Gründung behandelt 
(vgl. §38 Abs. 3).

Gegenüber dem Geltungsbereich der außer Kraft ge
tretenen VO über das Verfahren der Gründung und Zu
sammenlegung von volkseigenen Betrieben vom 16. Okto
ber 1968 (GBl. II Nr. 121 S. 965) ist die Anwendung der §§ 35 
bis 40 KombinatsVO auf die Gründung von Einrichtungen 
und Instituten, die nach der wirtschaftlichen Rechnungs
führung arbeiten, nicht mehr vorgesehen. Ist jedoch nach 
gründlicher Prüfung durch die zuständigen staatlichen 
Organe die Gründung derartiger Einrichtungen und In
stitute erforderlich, dann sollten dafür die §§ 35 bis 40 als 
Richtschnur dienen.

Zuständigkeit für die Gründung
und andere Veränderungen der Organisationsstruktur

Entsprechend dem Prinzip des demokratischen Zentralis
mus muß bei allen Veränderungen der Organisationsstruk
tur der volkseigenen Wirtschaft der notwendige Einfluß 
der zentralen staatlichen Leitung gewährleistet sein, ins

besondere zur Sicherung des volkswirtschaftlichen Effekts 
und zur Erhöhung der Leistungskraft der Volkswirtschaft. 
Die Entscheidung über die Gründung von Wirtschaftsein
heiten und andere Veränderungen der Organisationsstruk
tur muß jeweils von dem Organ getroffen werden, das über 
große Sachkunde verfügt und die gesamtvolkswirtschaft
lichen Auswirkungen richtig beurteilen kann. Daher ist in 
§ 36 detailliert geregelt, welches staatliche Organ die er
forderlichen Entscheidungen zu treffen hat:

Der Ministerrat entscheidet entsprechend seiner in § 1 
MRG festgelegten Verantwortung für die Leitung der 
Volkswirtschaft über die Gründung von Kombinaten, die 
einem Ministerium direkt unterstellt sind. Hierbei handelt 
es sich um große Wirtschaftseinheiten, die auf Grund ihrer 
Produktionskraft, ihres wissenschaftlich-technischen Poten
tials und der in ihnen vereinigten großen Kollektive von 
Werktätigen für die Entwicklung der Volkswirtschaft von 
entscheidender Bedeutung sind. Über die Gründung ande
rer Kombinate, die einem Ministerium nicht direkt unter
stellt sind, entscheidet der jeweils zuständige Minister. 
Kombinate im Verantwortungsbereich der örtlichen Räte 
werden — nach Zustimmung des fachlich zuständigen 
Ministers — ausschließlich durch Beschluß des Rates des 
Bezirks gegründet, unabhängig davon, welchem örtlichen 
Rat sie unterstellt werden sollen.

Über die Gründung von Kombinatsbetrieben wird durch 
das vom Kombinat übergeordnete staatliche oder wirt
schaftsleitende Organ entschieden; das gleiche gilt auch 
für die Einstellung der Tätigkeit von Kombinatsbetrieben 
(§§ 36 Abs. 4, 39 Abs. 1 KombinatsVO). Diese Regelung hängt 
zum einen damit zusammen, daß gemäß § 42 Abs. 3 das 
Kombinat kein übergeordnetes Organ des Kombinats
betriebes ist, sondern lediglich als solches gilt, wenn in 
älteren Rechtsvorschriften Aufgaben, Rechte und Pflichten 
von übergeordneten Organen geregelt worden sind. Zum 
anderen wird über diese Festlegungen die zentrale Einfluß-


